
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
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Datum: _________ 
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Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 25.06.2002 

 Vorlage Nr. 02/0272 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Schwerhoff 01.07.2002  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 04.07.2002  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Innovationszentrum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH 
hier: Bestellung eines Vertreters für die Gesellschafterversammlung 
 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 28.10.1999 Ratsherrn Willi Hemmers 
zum Vertreter der Stadt Gladbeck in der Gesellschafterversammlung der Innovationszent-
rum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH bestellt. 
 
Ratsherr Hemmers hat mit Wirkung vom 30.6.2002 seine Mitgliedschaft als Vertreter der 
Stadt Gladbeck in der Gesellschafterversammlung der Innovationszentrum Wiesenbusch 
Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH niedergelegt. 
 
Von daher ist eine Neubestellung erforderlich. 
 
§ 50 GO NW bestimmt hierzu folgendes: 
 
(4) Haben die Ratsmitglieder zwei oder mehr Vertreter oder Mitglieder im Sinne des § 63 

Abs. 2, 113 zu bestellen oder vorzuschlagen, die nicht hauptberuflich tätig sind, ist 
Abs. 3 entsprechend anzuwenden. Scheidet eine Person vorzeitig aus dem Gremium 
aus, für das sie bestellt oder vorgeschlagen war, wählen die Ratsmitglieder den 
Nachfolger für die restliche Zeit nach Abs. 2. 

 
(2) Wahlen werden, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt oder wenn niemand wi-

derspricht, durch offene Abstimmung, sonst durch Abgabe von Stimmzetteln, vollzo-
gen. Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand 
mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die bei-
den höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, 
wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine X 
 
folgende  
 
 

Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 

einmalig              einmalig             
jährlich              jährlich             
 
darin enthalten: 

    
darin enthalten: 

  

Zuschüsse              Personalkosten             
Beiträge Dritter              Unterhaltungs- und 

Betriebskosten 
            

    Finanzierungskosten             
       
 
 
Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Gem. § 50 Abs. 2 GO NW wird 
 

__________________________________ 
 

zum Vertreter der Stadt Gladbeck in der Gesellschafterversammlung der Innovationszent-
rum Wiesenbusch Gladbeck Betriebsgesellschaft mbH bestellt. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 -  S c h w e r h o f f  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


